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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Bezeichnung des Stoffs Riechsalz mit Ammoniumchlorid 

Artikelnummer Zone smelling salts 

Registrierungsnummer (REACH) Die Angabe der identifizierten Verwendungen ist nicht 

notwendig, da der Stoff gemäß REACH-Verordnung nicht 

registrierungspflichtig ist (< 1 t/a). 

Index-Nummer 017-014-00-8, 011-055-00-2 

EG-Nummer 235-186-4, 207-838-8 

CAS-Nummer 12125-02-9 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird 

 Relevante identifizierte Verwendungen: Laborchemikalie 
Labor- und Analysezwecke 

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht für private Zwecke (Haushalt) verwenden. 

Nahrungsmittel, Getränke und Futtermittel. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Halona Sport, Alexander Spagert 

Hochstr. 36 

94339 Leiblfing 

Mail: info@halona-sports.de 

Website: halona-sports.de 

Tel. 09427/9584184 

Sachkundige Person, die für das 
Sicherheitsdatenblatt zuständig ist: 

Abteilung Arbeitssicherheit 

E-Mail (sachkundige Person): Alexander Spagert 

Lieferant (Importeur): Hochstr. 36, 94339 Leiblfing 
- 
info@halona-sports.de 

1.4 Notrufnummer 

Name Straße Postleitzahl/Ort Telefon Webseite 

Giftinformationszentrum 
Mainz 

Langenbeckstr. 1 55131 Mainz 06131/1924 0 

 

https://www.unimedizin-

mainz.de/giz/uebersicht.html 

1.5 Importeur 

Halona Sport 

Alexander Spagert 

Hochstr. 36, 94339 Leiblfing 
Webseite: www.halona-sports.de 

mailto:info@halona-sports.de
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 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Ab- 
schnitt 

Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse 
und -kategorie 

Gefahren- 
hinweis 

3.1O Akute Toxizität (oral) 4 Acute Tox. 4 H302 

3.3 Schwere Augenschädigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319 

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

 Signalwort Achtung 

Gefahrstoffsymbol: 

 GHS07  

Gefahrenhinweise 

 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
 H319 Verursacht schwere Augenreizung 

Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise - Prävention 

 P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen 

Sicherheitshinweise - Reaktion 

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml Signalwort: Achtung 

 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von ≥ 0,1%. 
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 ABSCHNITT 2: mögliche Gefahren 

Ab- 

schnitt  

Gefahrenklasse  Katego- 

rie  

Gefahrenklasse und 

-kategorie  

Gefahren- 

hinweis  

3.1O  Akute Toxizität (oral)  4  Acute Tox. 4  H302  

3.3  Schwere Augenschädigung/Augenreizung  2  Eye Irrit. 2  H319  

 

Gefahrensymbol: 

 
 

ABSCHNITT 3: Stoffe 

 

3.1  Stoffe  

 Stoffname  Ammoniumchlorid  

 Summenformel  NH₄Cl  

 Molmasse  53,49 g/mol  

 CAS-Nr.  12125-02-9  

 EG-Nr.  235-186-4  

 Index-Nr.  017-014-00-8  

Anteil in %: 74   

  

3.2  Stoffe  

 Stoffname  Natriumcarbonat  

 Summenformel  Na₂CO₃  

 Molmasse  106 g/mol  

CAS-Nr. 497-19-8  

 EG-Nr.  207-838-8  

 Index-Nr.  011-005-00-2  

Anteil in  26  

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Allgemeine Anmerkungen 

Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

Nach Inhalation 

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Nach Kontakt mit der Haut 

Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
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Nach Berührung mit den Augen 

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei 

Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. 

Nach Aufnahme durch Verschlucken 

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Arzt anrufen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Erbrechen, Reizung 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung keine 

 ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

 

Geeignete Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen! 
Wasser, Schaum, alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschpulver, ABC-Pulver 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasser im Vollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Nicht brennbar. 

Gefährliche Verbrennungsprodukte 

Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff (HCl) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener 

Entfernung. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Pulver nicht einatmen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser 

zurückhalten und entsorgen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können Abdecken der 

Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen. 
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Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann Mechanisch aufnehmen. 

Vermeiden von Staubentwicklung. 

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung In geeigneten 

Behältern zur Entsorgung bringen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. 

Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 

 ABSCHNITT 7: Handhabung und Schutzmaßnahmen 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Die Benutzer von Zonenriechsalzen müssen sich der folgenden Punkte bewusst sein: 

- Missbrauchen Sie das Riechsalz nicht und verwenden Sie es nicht falsch. 

- Halten Sie Riechsalze von Kindern fern. 

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Mund oder offenen Wunden. 

- Starten Sie mit einer vollen Armlänge Abstand. 

- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch oder schwanger sind. 

- Vor der Anwendung wird empfohlen, einen Arzt zu kontaktieren. 

- Nicht zum Verzehr oder als Nahrungsergänzung geeignet. 

- Nicht in Verbindung mit Alkoholkonsum verwenden. 

- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch oder schwanger sind. 

- Vor der Anwendung wird empfohlen, einen Arzt zu kontaktieren. 

- Nicht zum Verzehr oder als Nahrungsergänzung geeignet. 

- Nicht in Verbindung mit Alkoholkonsum verwenden. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1         Zu überwachende Parameter bei hoher Dosis 

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung) bei hoher Dosis (nicht bei Einzelverpackung) 

Augen-/Gesichtsschutz 

  

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. 

Hautschutz 

 

• Handschutz 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Es wird 

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit 

dem Handschuhhersteller abzuklären. Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem 

Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der 
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effektiven Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen. Im 

Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die 

jeweilige Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur für den Reinstoff. Bei Übertragung auf Substanzgemische dürfen sie 

nur als Orientierungshilfe angesehen werden. 

• sonstige Schutzmaßnahmen 

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird 

empfohlen. Atemschutz 

 

Atemschutz ist erforderlich bei: sehr hoher Dosies. Partikelfiltergerät (EN 143). P2 (filtert mindestens 94 % der 

Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß). 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 
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 ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 Aggregatzustand fest 

 Form Pulver, kristallin 

 Farbe Weiß, oder farblich gefärbt 

 

   

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:  nicht bestimmt  

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:  nicht bestimmt  

Entzündbarkeit:  nicht brennbar  

Untere und obere Explosionsgrenze:  nicht bestimmt  

Flammpunkt:  nicht anwendbar  

Zündtemperatur:  nicht bestimmt  

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu 

erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Heftige Reaktion mit: Alkalihydroxid (Ätzalkali), Basen, Nitrat, Säuren 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Vor Hitze schützen. 

10.5 Unverträgliche Materialien Aluminium, Blei, 

Eisen, Kupfer 

. 

 ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Einstufung  

Toxizität 

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
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Toxizität      

Expositionsweg Endpunkt Wert Spezies Methode Quelle 

oral LD50 1.410 mg/kg Ratte  ECHA 

dermal LD50  >2.000  mg/ kg Ratte  ECHA 
 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen. 

. 

Aspirationsgefahr 

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften 

• Bei Verschlucken 

Erbrechen, Übelkeit 

• Bei Kontakt mit den Augen 

Verursacht Augenreizung 

• Bei Einatmen 

Verursacht Reizung der Atemwege bei unsachgemäßer Anwendung 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen. 
. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Es sind 

keine Daten verfügbar. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an. 

12.4 Mobilität im Boden 

Es sind keine Daten verfügbar. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung : Es sind 

keine Daten verfügbar. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen_ Es sind 

keine Daten verfügbar. 

 ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
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Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit 

den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben Nicht in die 

Kanalisation gelangen lassen. 

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen 

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollständig entleerte Verpackungen können einer 

Verwertung zugeführt werden. 

13.2 Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchenund 

prozessspezifisch durchzuführen. 

13.3 Anmerkungen 

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt 

behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Nicht 

kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. 

 ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche 

Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN. 

Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) Zusätzliche Angaben 

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG. 

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben Unterliegt nicht den 

Vorschriften der ICAO-IATA. 

 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU) 

Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII 
Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)    

Stoffname Name lt. Verzeichnis  CAS-Nr. Beschränkung Nr. 

Ammoniumchlorid anorganische Ammoniumsalze   R65 65 
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Legende  
R75   1. Dürfen nicht in Gemischen zur Verwendung für Tätowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, 

die solche Stoffe enthalten, dürfen nach dem 4. Januar 2022 nicht für Tätowierungszwecke verwendet werden, 

wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umständen vorhanden sind:  
a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 

1B oder 2 oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration 

des  
Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;  
b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der 

Katego- rie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 

Gewichtsprozent beträgt;  
c) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 

1A oder 1B eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent 

beträgt;  
d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautätzende Stoffe der Kategorie 1A, 

1B oder 1C, als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschädigende Stoffe der Kategorie 1 oder 

als augen- reizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch i) bei 

einer Verwendung ausschließlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und ii) in allen anderen 

Fällen mindestens 0,01 Gewichtsprozent beträgt;  
e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgeführt sind, wenn die Konzentration 

des  
Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;  
f) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Körperteile) der 

Tabelle mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist: i) ‚abzuspülende Mittel‘, ii) ‚Nicht in Mitteln 

verwenden, die auf Schleimhäute aufgetragen werden‘,  
iii) ‚Nicht in Augenmitteln verwenden‘, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Ge- 

wichtsprozent beträgt;  
g) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Höchstkonzentration in 
der gebrauchsfertigen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der 
Stoff in ei- ner Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der 
betreffenden Spalte an- gegebenen Bedingung entspricht;  
h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgeführt sind, wenn der Stoff im Gemisch in 

mindestens der Konzentration vorhanden ist, die in der genannten Anlage für diesen Stoff als Grenzwert 

festgelegt ist.  
2. Für die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ‚für Tätowierungszwecke‘ das 

Injizieren oder Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen 
mittels eines beliebigen Verfahrens (einschließlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, 
kosmetisches Tätowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine 
Markierung oder ein Motiv auf dem Körper der Person zu erzeugen.  

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgeführten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten 
Punkte zu, gilt für diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben 
fest- gelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgeführten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 
Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte 
Konzentrationsgrenzwert.  

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht für folgende Stoffe:  
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);  
b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).  
5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder 

Neueinstufung eines Stoffs so geändert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses 

Eintrags fällt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser 

ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags 

genannten Datum, wird die- se Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden 

Stoff so behandelt, als würde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.  
6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme 

eines Stoffs oder durch Änderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so geändert, dass der Stoff unter Absatz 

1 Buch- stabe e, f oder g dieses Eintrags fällt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, 

und wird die Änderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten 

Datum wirksam, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff 

so behandelt, als würde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Änderung 

vorgenommen wurde.  
7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung für Tätowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass 

es nach dem 4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthält: a) die 

Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘;  
b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;  
c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von 

Bestandteilen nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingeführten Nomenklatur oder, falls keine 

gemeinsame Bestandteilbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame 
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Bestandteilbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die 

Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach  
Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzuführen. ‚Bestandteil‘ bezeichnet 

jeden Stoff, der während der Formulierung hinzugefügt wurde und in dem Gemisch zur Verwendung für 

Tätowierungs- zwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines 

als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf 

dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht gemäß der vorliegenden Verordnung ausgewiesen 

werden; d) den zusätzlichen Hinweis „pH-Regulator“ für Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;  
e) den Hinweis ‚Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des  
Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;  
f) den Hinweis ‚Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Chrom (VI) 

unter- halb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;  
g) Sicherheitshinweise für die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf 

dem Etikett angegeben werden müssen. Die Informationen müssen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft 
angebracht sein. Die Informationen müssen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in 
Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen. 
Falls dies auf- Grund der Größe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 außer Buchstabe a 
genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.  

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tätowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der 

Per- son, die sich dem Verfahren unterzieht, die gemäß diesem Absatz auf der Verpackung oder in der 

Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur Verfügung zu stellen.  
8. Gemische, die nicht die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘ 
tragen, dürfen nicht zu Tätowierungszwecken verwendet werden.  
9. Dieser Eintrag gilt nicht für Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa 

gasförmig sind oder bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck über 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme 

von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).  
10. Dieser Eintrag gilt nicht für das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung für 
Tätowierungszwecke oder für die Verwendung eines Gemisches für Tätowierungszwecke, wenn es ausschließlich 
als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr 
gebracht oder ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet 
wird. Wenn das Gemisch möglicherweise nicht ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines 
Medizinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 
2017/745 und die der vorliegenden Verordnung kumulativ.  

  

 


